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Der Landeswahlbeauftragte fiir die
Durchfiihrung der Sozialversicherungswahlen
im Lande Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachung Nr. 13
des Landeswahlbeauftragten fiir die Durchfiihrung der
Sozialversicherungswahlen im Lande Nordrhein-Westfalen
(Durchfiihrung der allgemeinen Wahlen in der Sozialversicherung
im Jahre 1999 - Muster fiir die Wahlbekanntmachung)

vom 07. Januar 1999

Zur einheitlichen Durchfiihrung der Wahlen in der Sozialversicherung wird das in der Anlage auf-
geflhrte Muster einer Wahlbekanntmachung fur die Wahlen zu den Vertreterversammilungen in
der Unfallversicherung und der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten sowie zu
den Verwaltungsraten in der Krankenversicherung (§ 31 der Wahlordnung fir die Sozialversiche-
rung - SVWO) bekanntgemacht.

Der Bundeswahlbeauftragte empfiehlt, dieses Muster den Wahlbekanntmachungen zugrunde zu
legen. Besonderheiten in einzelnen Bereichen kénnen ein Abweichen von dem Muster notwendig
machen. In jedem Fall wird jedoch darauf zu achten sein, daB die Wahlbekanntmachung, die sich
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an die im allgemeinen nicht sachkundigen Wahlberechtigten wendet, im Wortlaut leicht ver-
standlich und durch entsprechende Anordnung des Textes gut lesbar ist.

Die Wahlbekanntmachungen sind in der in § 31 Abs. 3 SVWO vorgeschriebenen Weise zu verof-
fentlichen; hierbei werden der Zweck der Wahlbekanntmachung, namlich die Unterrichtung der
Wahlberechtigten, und die ortlichen Gegebenheiten zu beriicksichtigen sein. Besonders auf-
merksam gemacht wird in diesem Zusammenhang auf die in § 31 Abs. 3 SVWO festgelegte Ver-
pflichtung, auf die Verdffentlichung der Wahlbekanntmachung in geeigneter Weise hinzuweisen;
diese Hinweise werden den beabsichtigten Erfolg nur haben kénnen, wenn sie in kurzer, leicht
verstandlicher Form abgefaBt und so bekanntgemacht werden, daB moglichst alle Wahlberech-
tigten von ihnen Kenntnis erlangen kénnen.

Essen, 07. Januar 1999
Der Landeswahlbeauftragte
flr die Durchfiihrung der Sozialversicherungswahlen
im Lande NRW
Schirmann
Anlage
Versicherungsami: ...
(Anschrift, Tel.-Nr.:)
Wahlbekanntmachung
far die Wahlen

zu den Vertreterversammlungen in der Unfallversicherung und der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten sowie zu den Verwaltungsraten in der Krankenversicherung.

Die allgemeinen Wahlen zu den Vertreterversammlungen in der Unfallversicherung und der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten sowie zu den Verwaltungsraten in der Kran-
kenversicherung werden am

Mittwoch, dem 26. Mai 1999

durchgefihrt. Im Bezirk des Versicherungsamts finden Wahlen bei folgenden Versicherungstra-
gern fur nachstehend aufgefihrte Wahlergruppen statt:

Versicherungstrager Wahl fiir die Gruppe
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(Bezeichnung und Anschrift der

Il
Stimmabgabe

Die Stimmabgabe erfolgt ausschlieBlich brieflich. Jeder Wahler sollte dabei die Hinweise in dem
den Wahlunterlagen beigefligten Merkblatt genau beachten. Der Wahlbrief sollte moglichst so-
fort in einem Postbriefkasten eingeworfen oder in einem zur Stimmabgabe eingerichteten beson-
deren Raum abgegeben werden.

Wahlbriefe, die nach dem 26. Mai 1999 bei dem Versicherungstrager eingehen, kdnnen nicht be-
ricksichtigt werden.

lil.
Ausstellung der Wahlausweise

MaBgebend fur die Wahlberechtigung und damit fur die Ausstellung der Wahlausweise sind die
Verhaltnisse am 4. Januar 1999.

A. Krankenversicherung
Die Wahlausweise werden von der Krankenkasse ausgestellt.
B. Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten

1. Die Wahlausweise fur die Versicherten und die Rentner aus eigener Versicherung werden
von den Landesversicherungsanstalten und der Bundesversicherungsanstalt fiir Angestellte
ausgestellt.

2. Fur die Ausstellung der Wahlausweise auf Antrag gilt folgendes:

C. Unfallversicherung

1. Die Wahlausweise werden, soweit nicht unter Nummer 2 etwas anderes angegeben ist, von
den Arbeitgebern fir die bei ihnen Beschaftigten bzw. vom Versicherungstrager fur Be-
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schaftigte von Arbeitgebern, die nicht mehr als zehn Beschaftigte haben, die regelmaBig
mindestens zwanzig Stunden im Monat tatig sind, ausgestelit.
2. FUr die Ausstellung der Wahlausweise auf Antrag gilt folgendes:

Personen, die bei den in Abschnitt | genannten Versicherungstragern wahlberechtigt sind und bis
zum 6. Mai 1999 noch keinen Wahlausweis erhalten haben, kdnnen die Ausstellung eines Wahl-
ausweises bei der zustandigen Stelle beantragen.

Iv.
Auslegung der Vorschlagslisten

Abschriften der zugelassenen Vorschlagslisten liegen in der Zeit VoM ........evveeeviiiiirieeiccnnnee 2) bis
zum 26. Mai 1999 in den Geschaftsraumen des Versicherungstragers, seiner Sektionen, Bezirks-
verwaltungen und Landesgeschaftsstellen sowie bei den Versicherungstragern im Zustandig-
keitsbereich des Versicherungstragers aus.

V.
Auskunft

Auskunft Gber die Durchfiihrung der Wahlen und die Voraussetzungen flr die Auslibung des
Wabhlrechts erteilen das Versicherungsamt sowie die Versicherungstrager und die bei ihnen be-
stehenden Wahlausschusse.

") Die Angaben {iber die Personengruppen, die den Wahlausweis auf Antrag erhalten, {iber

die Stellen, die den Wahlausweis ausstellen, und tGber die fur den Antrag notwendigen Dar-
legungen zur Wahlberechtigung sind - soweit erforderlich - den Abschnitten B bis F der Be-
kanntmachung des Bundeswahlbeauftragten Nr. 13 vom 27. November 1998 zu entnehmen.

2. Hier ist der Tag des Beginns der Auslegung, spatestens jedoch der 6. April 1999 einzuset-
zen (§ 26 Abs. 2 SVWO).

MBI. NRW. 1999 S.71

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Bekanntmachung Nr. 13 des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Sozialversicherungswahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Durchführung der allgemeinen Wahlen in der Sozialversicherung im Jahre 1999 - Muster für die Wahlbekanntmachung) 


